
A-I041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22, Postfach 534 

Präsidium des Nationalrates 
Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihr Zeichen 

Betreff" 

Bautechnik-Inland; 
Bauproduktegesetz 

Unser Zeichen 

WP-6511 
Bearbeiter/in 

Mag Reitzner 
tirDW 

FAX 

aktiv für Sie 

Bundeskammer 

für Arbeiter und Angestellte 

Prinz-Eugen-Straße 20-22 

A-1041 Wien, Postfach 534 

2354 
2330 

• (0222) 50165 

Datum 

14.03.94 

Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte übersendet 25 Exemplare ihrer Stellung­

nahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Information. 

Der Präsident: 

Josef Quantsehnig 

Beilagen 

Der Direktor: 

iA 

Mag Johanna Ettl 
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A-1041 Wien. Prinz-Eugen-Straße 20-22. Postfach 534 

Bundesministerium 
für wirtschaftliche 
Angelegenheiten 
Landstr.Hauptstr. 55-57 
1030 Wien 

Ihr Zeichen 

Betreff: 
Bautechnik-Inlandi 
Bauproduktegesetzi 
Stellungnahme 

Unser Zeichen 
WP/Re/Dv/6111 

fit Durchwahl 2354 

ltMI 2330 

aktiv für Sie 

Bundeskammer 

für Arbeiter und Angestellte 

Prinz-Eugen-Straße 20-22 

A -1041 Wien. Postfach 534 

fit (0222) 50165 

Datum 

10.3.1994 

Zum im Betreff genannten Gesetzes-Entwurf ist aus der Sicht der BAK 

festzustellen, daß die für die Anwendung des Bauproduktegesetzes relevanten 

Normen (§ 3 Anwendungsbereich) vollinhaltlich im Bundesgesetzblatt 

veröffentlicht werden sollten. 

Die in § 3 (1) vorgesehene Regelung, wonach "in den Verordnung (en) gemäß Z 1 

und 2 ... auch anzugeben (ist), wo die harmonisierten und anerkannten Normen 

bzw Leitlinien erhältlich sind oder zur Einsicht aufliegen" ist unzureichend 

und erschwert nach Ansicht der BAK für die Nqrmadressaten den Zugang zum 

Recht. 

Weiters ersucht die BAK um die Möglichkeit, einen Vertreter für den 

Bauproduktebeirat gern § 7 nominieren zu können. Dementsprechend wäre § 7 (6) 

zu ergänzen um: 

"1 Vertreter der Bundesarbeitskammer". 
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" 

, 

Die BAK geht schließlich davon aus, daß ihr die Möglichkeit zur Mitarbeit in 

der Bundeszertifizierungsstelle gern § 12 (1) offensteht. 

Der Präsident: 
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